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Die Abgeordneten zum Nationalrat Rudolf . ANSCHOBER, Freunde und 

Freundinnen haben am 18. Dezember 1991 unter der Nr 2176/J an 

mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Uber­

griffe der Polizei und Gendarmerie gerichtet, die folgenden Wort­

laut hat: 

~1. Wie lautet der Polizeibericht über nachstehend mit Datum, 

Opfer und Ortsangabe bezeichneten Vorfall? 

2. Wurde gegen in diesen Vorfall verwickelte Beamte Strafanzei­

ge erstattet? 

3. Falls Strafverfahren gegen in den Vorfall verwickelte Beamte 

stattfanden, wie endeten diese Verfahren in erster, wie in 

zweiter Instanz? 

4. Falls es rechtskräftige Verurteilungen von in diese Verfah­

ren verwickelte Beamte gab, welche dienstrechtlichen Konse­

quenzen wUrden gezogen? 

5. FallS es zu Versetzungen von Beamten kam, in welche Kommissa­

riate bzw. Gendarmerieposten erfolgten diese? 
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6. Wurden gegen den Beschwerdeführer im Zusammenhang mit der 

Strafanzeige gegen die Polizeibeamten strafrechtliche 

Schritte eingeleitet? 

7. Bejahendenfalls: Nach welchen Bestimmungen des Strafgesetzbu­

ches wurden strafrechtliche Schritte gegen den Beschwerdefüh­

rer eingeleitet? 

8. Wurde gegen einen der beschuldigten Beamten bereits einmal 

ein Disziplinarverfahren eingeleitet? Wenn ja, warum und wie 

endete dies? 

Vorfall: 2. Juli 1991 

Ort: Niederösterreich; GP Baden 

Betroffen: Erika Fauchere-Hauska~ 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Aufgabe der Sicherheitsexekutive ist es, die Rechtsordnung in den 

Bereichen durchzusetzen, in denen der Gesetzgeber dies im Interes­

se der Allgemeinheit vorgesehen hat. Die Sicherheitsexekutive hat 

daher vor allem das Leben, die Gesundheit und das Eigentum der 

Bürger zu schützen, sowie die Freiheit und den Frieden in der 

Gemeinschaft zu gewährleisten; die Tatsache, daß ihre Arbeit und 

damit selbstverständlich auch ihre Fehlleistungen im Einzugsbe­

reich besonders sensibler und schützenswerter Güter, wie jener 

der persönlichen Freiheit und der körperlichen Unversehrtheit, 

geleistet wird, macht es erforderlich, bei Ausbildung und Dienst­

aUfsicht ständig bemüht zu sein, damit die Effizienz der Sicher­

heitSbehörden gewahrt und doch die Belastung der Betroffenen 

durch Grundrechtseingriffe so gering wie möglich gehalten werden 

kann. 

Ich bin daher seit Übernahme der Verantwortung im Innenressort 

bestrebt, Vorwürfe, die gegen Beamte erhoben werden, rasch und 

unvoreingenommen prüfen zu lassen, damit unwahre Anschuldigungen 

so schnell wie möglich als solche erkannt und Beamte, die sich 
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Fehlleistungen zu Schulden haben kommen lassen, zur Verantwortung 
gezogen werden. Dies hat auch die Volksanwaltschaft bestätigt, 

indem sie in ihrem Bericht ausgeführt hat, daß im Innenressort im 

Falle von Mißhandlungsvorwürfen die "objektiv erforderlichen 

sicherheitsbehördlichen Erhebungen durchgeführt werden". 

Das Europäische Komitee zur Verhinderung der Folter und der un­

menschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Bestrafung hat 

in seinem der österreichischen Bundesregierung erstatteten Be­

richt eine Reihe von Maßnahmen empfohlen. Soweit diese kurzfri­

stig verwirklicht werden konnten, ist dies bereits geschehen. 

Insbesondere wurde dem seit August 1990 eingeführten "Informati­

onsblatt für festgenommene Erwachsene" ein Dokumentationsteil 

("Haftbericht") angeschlossen, der alle wichtigen Umstände der 

Anhaltung eines Festgenommenen enthält; es werden folgende Fakten 
festgehaltert: Zeitpunkt und Grund der Festnahme, Information des 
Angehaltenen über seine Rechte, Verständigung einer Vertrauensper­

sOn und eines Rechtsbeistandes, allfällige Kontaktaufnahme mit 

dem Rechtsbeistand auf der Dienststelle, Verständigung der konsul­

arischen Vertretungsbehörde, Zeitpunkt und Umstände der Einvernah­

me, Zeitpunkt und Ergebnis einer ärztlichen Untersuchung, Zeiten 

der Verpflegung. Dies erleichtert es, auch später noch Einzelhei­

ten einer Anhaltung zu rekOnstruieren und gegebenenfalls unge­

rechtfertigten Vorwürfen auf gesicherter Grundlage entgegenzutre­
ten. 

Das Europäische Komitee zur Verhinderung der Folter und der un­
menschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Bestrafung hat 

besonders betont, daß eine professionelle Ausbildung die wichtig­

ste Voraussetzung für die Verhinderung von Polizeiübergriffen 

sei. Da sich diese Einschätzung mit meiner überzeugung von der 

Notwendigkeit einer fundierten Aus- und Weiterbildung aller Mitar­

beiter deckt, war ich bestrebt, die SchUlung gerade im sensiblen 

Bereich der Menschenrechte auszubauen. Im übrigen wird der perma­

nente Weiterbildungsprozeß aller Ressortangehörigen durch die 

Einrichtung entsprechender Bildungsstätten und Bildungsangebote 

sichergestellt. 
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Zur Frage einer externen Kontrolle strafrechtlich nicht relevan­

ten Beschwerdevorbringens verweise ich darauf, daß der 6. Teil 

des am 1. Mai 1993 in Kraft tretenden Sicherheitspolizeigesetzes, 

BGBl.Nr. 566/1991, einen umfassenden Rechtsschutz für den Bereich 

sicherheitspolizeilichen Handelns vorsieht. Hiebei wird es einem 

"Tribunal" im Sinne der Europäischen Menschenrechtskonvention, 

nämlich dem Unabhängigen Verwaltungssenat, zukommen, letztlich 

über Beschwerden von Bürgern, die sich von einem Organ des öf­

fentlichen Sicherheitsdienstes pflichtwidrig behandelt fühlen, zu 

entscheiden. Damit konnte die von mir von Anfang an angestrebte 

externe Beschwerdekontrolle verwirklicht werden. 

Die routinemäßige ärztliche Untersuchung eines Menschen unmlttel~ 

bar nach seiner Festnahme ist grundsätzlich erst nach Uberstel­

lung zu einer Sicherheitsbehörde möglich. Darüberhinaus ist über 

Verlangen des Festgenommenen, wenn er Verletzungen aufweist, die 

im Verlauf einer Amtshandlung entstanden sein könnten, umgehend 

eine ärztliche Untersuchung vorzunehmen. Im »Informationsblatt 

für festgenommene Erwachsene" wird der Betroffene schließlich 
darauf hingewiesen, daß er das Recht hat, zur amtsärztlichen 

Untersuchung einen Arzt seiner Wahl beizuziehen. 

Insgesamt ist somit ein ausgewogenes Paket an Maßnahmen verwirk­

licht oder in die Wege geleitet worden, das einerseits der Sicher­

heitsexekutive die Erfüllung ihrer Aufgaben ermöglicht und ande­

rerseits dem Bürger vor ungerechtfertigter Polizeigewalt Schutz 
gewährt. 

Im einzelnen führe ich zur vorliegenden Anfrage aus: 

Zu Frage 1: 

Zwei Beamte des Gendarmeriepostens Baden schritten in den Nachmit­

tagsstunden des 2.7.1991 in Baden gegen Frau FAUCHERE-HAUSKA 

wegen wahrgenommener Übertretungen straßenpolizeilicher Bestimmun­

gen, die sie als Radfahrerin gesetzt hatte, ein, wobei die Betrof-
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fene im weiteren Verlauf der Amtshandlung noch zusätzlich ein 
ordnungsstörendes und lärmerregendes Verhalten an den Tag legte, 

weshalb die Festnahme ausgesprochen werden mUßte. 

Zur Durchsetzung dieser Maßnahme mußten die Seamten zur Vberwin­
dung des passiven Widerstandes ein geringes Maß an Körperkraft 
anwenden. Auf der Dienststelle versetzte die FestgenOmmene einem 
Beamten eine Ohrfeige. 

Frau FAUCHERE-HAUSKA gab Unterleibs- und vorübergehende Unterarm­

schmerzen an. Die Untersuchung auf ihren Gesundheitszustand durch 

den Amtsarzt ergab keine sichtbaren Auffälligkeiten. 

Zu Frage 2: 

Ja. 

Zu Frage 3: 

Der Bezirksanwalt beim Bezirksgericht Baden hat die Anzeige zu­

rückgelegt. 

Zu Frage 4: 

Aufgrund der Beantwortung zu Frage 3 entfallen weitere AUSführun­
gen. 

Zu Frage 5: 

Versetzungen erfolgten nicht. 

Zu Frage 6: 

Ja. 

Zu Frage .7: 

FraUFAUCHERE-HAUSKA wurde in 1. Instanz wegen § 270 Abs 1 StGB 
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zu eine~ bedingtan Freiheitsstrafe verurteilt. Das Urteil ist 

noch nicht rechtskräftig. 

Zu Frage 8: 

Nein. 
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